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TAGESORDNUNG:  Steuer auf den Aufenthalt 

---------- 
 

DER STADTRAT, 
 

Auf Grund der Artikel L1122-30, §1 und L1122-31 des Kodex der lokalen 
Demokratie und der Dezentralisierung; 
 
Auf Grund der geltenden gesetzlichen und vorschriftsmäßigen Bestimmungen in 
Sachen Festlegung und Beitreibung der Provinzial- und Gemeindesteuern;  
 
Auf Grund der Finanzlage der Stadt; 
 
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums, sowie auf Grund des gleich lautenden 
Gutachtens der Finanzkommission, 
 

b e s c h l i e ß t 
mit 13 JA-Stimmen der CSP und PDB-Fraktion 

gegen 11 NEIN-Stimmen der PFF-MR, ECOLO, SP+ und VIVANT-Fraktion 
 

 
Artikel 1: 

Zugunsten der Stadt wird für die Steuerjahre 2008 bis 2013 einschließlich eine 
jährliche Steuer auf den Aufenthalt der für die belegte Unterkunft nicht im 
Bevölkerungsregister eingetragenen Personen erhoben. 
 
 

Artikel 2: 
Die Steuer wird durch die Person geschuldet, welche die Unterkunft vermietet. 

 
 

Artikel 3: 
Geben nicht Anlass zur Erhebung der Steuer: 
a) die hospitalisierten Personen und ihre Begleiter; 
b) die Insassen der Pensionate der Unterrichtsanstalten; 
c) die in der Jugendherberge wohnenden Personen; 
d) die aufgrund ihres Statutes von der Eintragung im Bevölkerungsregister 
befreiten Personen. 

 
 

Artikel 4: 
Die Steuer wird auf 33,00 € pro Bett pro Jahr festgelegt.  
Beginnt die Tätigkeit im Laufe des Jahres oder wird sie im Laufe des Jahres 
eingestellt, wird die Steuer anteilmäßig gefordert. 
 
 

Artikel 5: 
Die Stadtverwaltung übermittelt dem Steuerpflichtigen ein Erklärungsformular, das 
dieser vor Ablauf der in dem Formular angegebenen Frist gebührend ausgefüllt 
und unterschrieben zurückschicken muss.   
 
Der Steuerpflichtige, der kein Erklärungsformular erhalten haben sollte, muss 
spätestens vor Ende des Steuerjahres der Stadtverwaltung alle zur Besteuerung 
notwendigen Elemente mitteilen. 
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Artikel 6: 
Es handelt sich um eine Heberollensteuer mit vorheriger Erklärung.  Somit 
unterliegt gegenwärtige Steuerordnung TITEL III der allgemeinen Steuerordnung. 
 
 

Artikel 7: 
Gegenwärtiger Beschluss wird der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks 
Ausübung der allgemeinen Aufsicht übermittelt. 
 

---------- 
 

Für den Stadtrat: 
 Der Stadtsekretär, Der Vorsitzende, 
 gez. R. BAUER gez. Dr. E. KEUTGEN 

Für gleich lautenden Auszug: 
EUPEN, den 21. Dezember 2007 

 
 

     R. BAUER Dr. E. KEUTGEN 
  Stadtsekretär Bürgermeister 


